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ZÜRICH – Ziel dieses Artikels
ist es, dem Zahnarzt eine Ein-
führung in die Kunst des Mar-
ketings zu geben. Einzelne Be-
reiche werden in späteren Aus-
gaben der Dental Tribune ver-
tieft, etwa „Zahnarzt und
Internet“.

Grundlagen des Marketings
Marketing ist einerseits eine

Denkhaltung. Es geht dabei um
den systematischen Aufbau und
die Pflege der Kunden- sprich Pa-
tientenbeziehung. Marketing ist
andererseits eine unternehme-
rische Funktion, welche in die
folgenden Bereiche gegliedert
wird: Analyse der Ausgangslage,
Marketing-Ziele, Marketing-Ins-
trumente und -Mix sowie Reali-
sierung und Erfolgskontrolle. 

Analyse der Ausgangslage
Ausgangspunkt bildet die

gegenwärtige Situation der
Zahnarztpraxis: Welche Kenn-
zahlen erachtet der Zahnarzt als
verbesserungswürdig (Wachs-
tum der Patientenzahl, Erhö-
hung der Wertschöpfung pro 
Patient)? Wie sehen die wirt-
schaftlichen Bedingungen am
Praxisstandort aus (Versor-
gungsdichte, Sozialstruktur)?
Welche Bedürfnisse bestehen
bei den Patienten (Dienstleis-
tungsangebot, Öffnungszeiten)?
Wo lassen sich am besten Neupa-
tienten rekrutieren?

Marketing-Ziele
Auf Grund der Ausgangslage

werden konkrete Marketing-
Ziele definiert: Erhöhung der Pa-
tientenzahl, Steigerung der An-
zahl der Patienten mit wert-
schöpfungsreicheren Behand-
lungen oder Generierung von
zusätzlichem Umsatz mit beste-
henden Patienten durch den Ab-
satz von neuen Dienstleistungen
oder Produkten. 

Marketing-Instrumente 
und -Mix

Die Marketing-Instrumente
dienen der Erreichung der Mar-
keting-Ziele. Wichtig ist das Kon-
zept der „4 P’s“: „Product“ (Zahn-

arztdienstleistung), „Place“
(Standort und Öffnungszeiten),
„Price“ (Konditionen bzw. Tax-
punktwert) und „Promotion“
(Kommunikation).

„Product“: Das Produkt des
Zahnarztes ist seine ganzheitli-
che Dienstleistung. Dazu gehört
zunächst das zahnmedizinische
Dienstleistungsangebot (Mund-
hygiene, allgemeine Zahnmedi-
zin, Spezialgebiete). Ein weite-
rer wichtiger Faktor ist das Pra-
xispersonal (Freundlichkeit,
Umgang mit Patienten). Ferner
muss das gesamte Praxisumfeld
stimmen: Wartezimmer (Möbel,
Musik), Zeitschriften und Zei-
tungsangebot (Aktualität, Abde-
ckung eines breiten Interessen-
spektrums), Zugang zur und Be-
schriftung der Zahnarztpraxis.

„Place“: Zentral ist der
Standort der Zahnarztpraxis.
Nähe zu den Patienten, ange-
nehme Umgebung sowie ver-
kehrsgünstige Lage (öffent-
licher Verkehr und Parkplätze)
sind von grosser Bedeutung.
Trotz der Kosten kann es sich
mittel- bis langfristig lohnen,
den Standort der Praxis im sel-
ben Einzugsgebiet zu verlegen.
Ferner muss bei den Öffnungs-
zeiten auf die Bedürfnisse der Pa-
tienten und veränderte Lebens-
gewohnheiten Rücksicht ge-
nommen werden. 

„Price“: Der relevante Preis
ist der Totalbetrag der Rech-
nung, den der Patient für eine 
Behandlung bezahlen muss. Der
angewandte Taxpunktwert ist
ein wichtiger Faktor, welcher vor
allem bei den Patienten durch
die öffentliche Diskussion und
die Preisbekanntgabepflicht Auf-
merksamkeit erweckt. Ebenso
wichtig ist aber auch die stufen-
gerechte Arbeitsteilung und Tax-
punktdifferenzierung zwischen
Zahnarzt, Assistent und DHs. 

„Promotion“: Bei der Kom-
munikation ist zwischen „Public
Relations“ und Werbung zu
unterscheiden. „Public Rela-

tions“ bedeuten allgemeine In-
formationen über die Zahnarzt-
praxis und deren Tätigkeit.
Wichtig sind hier insbesondere
informelle Faktoren, wie Veran-
kerung in der Gemeinde und der
Ruf der Praxis. Der Werbung
kommt die Aufgabe zu, Informa-
tionen über die Eigenschaften
und Bedingungen der angebote-
nen zahnärztlichen Dienstleis-
tungen mitzuteilen. Die Wer-
bung der Zahnärzte ist rechtlich
eingeschränkt (vgl. dazu „Recht-
liche Rahmenbedingungen“).
Zu den Werbemitteln einer mo-
dernen Zahnarztpraxis gehören
etwa Praxiseröffnungsinserate,
„Corporate Identity“ (Name,

Logo, Briefpapier), Visitenkar-
ten (auch für das Praxisperso-
nal!), Informationsschreiben an
die Patienten bei grösseren Ver-
änderungen in der Zahnarztpra-
xis sowie eine professionell ge-
staltete Website (Homepage). 

Entscheidend ist die Summe
und das Zusammenspiel der
oben erwähnten Marketing-Fak-
toren (Marketing-Mix). Der
Marketing-Mix muss für jede
Zahnarztpraxis individuell unter
Berücksichtigung der Ausgangs-
lage und der Marketing-Ziele
ausgearbeitet werden. 

Realisierung 
und Erfolgskontrolle

Die Marketing-Instrumente
müssen im Rahmen des Marke-
ting-Mixes koordiniert und ziel-
gerichtet realisiert werden.
Eine Website nützt nur etwas,
wenn sie professionell gestaltet
ist und regelmässig aktualisiert
wird.

Schliesslich muss der Erfolg
des Marketing-Mixes kontrol-
liert werden. Als Kontrollmittel
steht die Auswertung der Ge-
schäfts- und Patientenzahlen vor
und nach der Realisierung von
Marketing-Massnahmen im
Vordergrund. 

Marketing ist ein dynami-
scher und fortlaufender Prozess.
Er dient der Steigerung des Er-
folgs der Zahnarztpraxis und der
Patientenzufriedenheit. Marke-
ting kann und sollte auch Spass
machen! DT

Weitere Informationen zum Mar-
keting in der Zahnarztpraxis sind
erhältlich beim Autor dieses Bei-
trages.
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Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Der Zahnarzt kann seine Marktstellung stärken, indem
er Immaterialgüterrechte (Ausschliesslichkeits-

rechte) beansprucht. Dazu gehören insbesondere
der Firmennamensschutz, der Markenschutz sowie
Domain-Namen. 

Das Marketing des Zahnarztes ist durch verschie-
dene rechtliche Normen eingeschränkt. So verbietet
etwa das Kartellgesetz wettbewerbshindernde Abre-
den, z.B. Abreden über die direkte oder indirekte Fest-

setzung von Preisen. Das Bundesgesetz über unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) verbietet jedes täuschende oder

gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Geschäftsgebah-
ren, etwa unzulässige Kundenbeeinflussung, unkorrektes Vorgehen gegen-
über Mitbewerbern oder unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden. Ferner
ist die Preisbekanntgabepflicht gemäss der per 1. Juni 2004 revidierten
Preisbekanntgabeverordnung (PBV) und das Informationsblatt des seco
über die Preisbekanntgabe von zahnärztlichen Leistungen zu beachten.
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG), das Invalidenversicherungsge-
setz (IVG) und das Unfallversicherungsgesetz (UVG) spielen eine unterge-
ordnete Rolle, da die meisten Patienten Privatpatienten (Selbstzahler) sind. 

Jeder Kanton regelt zudem eigenständig Kernbereiche des Geschäftsmo-
dells des Zahnarztes, wie Auskündigungen, i.d.R. durch ein Gesundheits-
gesetz und eine Zahnarztverordnung. Es bestehen erhebliche kantonale
Unterschiede bezüglich der Zulässigkeit von Werbemitteln. Als Beispiel für
die kantonalen Unterschiede vergleichen wir die Regelung der öffentlichen
Auskündigungen in den Kantonen Zürich und Aargau. In Zürich müssen
Auskündigungen den Namen der praxisberechtigten Person enthalten, dür-
fen nicht aufdringlich sein und zu keinen Täuschungen Anlass geben (§ 20
der Zahnarztverordnung ZH). Im Kanton Aargau hingegen besteht eine de-
taillierte Regelung, welche u.a. Folgendes umfasst: Zulässig sind schlichte
Ankündigungen in beschränkter Zahl für Praxiseröffnung, Abwesenheit,
Rückkehr oder Adressänderung (in unaufdringlicher und würdiger Aufma-
chung). Unzulässig ist die „werbende Reklame“, u.a. Inserate und reklame-
hafte Artikel in nicht medizinischen Publikationen, Verbreitung von rekla-
mehaften Flugschriften und Anpreisungen in öffentlichen Vorträgen und
anderen Veranstaltungen (§ 11 f. Zahnarztverordnung AG). Vergleichbare
Unterschiede bestehen auch zwischen anderen Kantonen. Ferner kommen
bei Mitgliedern der SSO noch standesrechtliche Schranken dazu.
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Boris Etter studierte an der
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In Chicago bildete er sich an
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